
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/4/24 2005/09/0043
 JUSLINE Entscheidung
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Norm

AuslBG §2 Abs5 idF 2003/I/133;

AuslBG §2 Abs5 Z5 idF 2003/I/133;

Rechtssatz

Das Anforderungspro8l der "speziellen Kenntnisse und Fertigkeiten mit entsprechender beru;icher Erfahrung" im

Sinne des Einleitungssatzes des § 2 Abs. 5 AuslBG ist nicht ident mit einer "sonstigen fachlich besonders anerkannten

Ausbildung" im Sinne des § 2 Abs. 5 Z. 5 AuslBG, die einem strengeren Beurteilungsmaßstab unterliegt.
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